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Information zu Büchergeldrückerstattungen für das Schuljahr 2025/26 
 
a) Kinderreiche Familien 
 
(Teilweise Rückerstattung 50 % ab dem dritten schulpflichtigen Kind und für alle weiteren 
Kinder; das 1. und 2. Kind müsste noch schulpflichtig bzw. Student sein). 
Die Eltern erwerben zunächst käuflich die Bücher. Anschließend können Sie die 
Originalquittung zusammen mit dem ausgefüllten Antrag auf Rückerstattung, den 
aktuellen Schulbescheinigungen der Geschwisterkinder (Originale) sowie der Kopie des 
Bücherzettels abgeben. 
Der Antrag auf Rückerstattung ist in der 1. Schulwoche im Sekretariat erhältlich. 
 
b) ALG ll / Sozialhilfeempfänger 
 
Die Eltern, die gegenwärtig ALG ll / Sozialhilfeempfänger sind, kaufen die Bücher 
zunächst selbst.  
In der 1. Schulwoche ist der Antrag auf Rückerstattung im Sekretariat erhältlich. 
Folgende Befreiungsnachweise fügen Sie bitte dem Antrag bei und geben alles 
zusammen im Sekretariat ab: 
 
- Bescheid ALG ll / Sozialhilfebescheid in Kopie (gültig zum Stichtag XXXXXXXX) 
- Originalquittung (Kauf der Bücher); Bücherzettel (Kopie) 
 
Sie erhalten von der Stadtverwaltung Brandenburg Ihre Auslagen gemäß Bücherzettel 
per Überweisung zurück. 
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